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Den Ausklang unseres gemeinsamen Ausfluges bildet 

schließlich der Besuch der Pension Röck am Röcksee 

in Murek, wo wir in gemütlicher Runde unser Abendes-

sen einnehmen werden.

Abfahrt: pünklich 9.00 Uhr beim Umweltzentrum

Ankunft: ca. 20.00 Uhr beim Umweltzentrum

Der Unkostenbeitrag für Erwachsene beträgt € 29,00, 

für Jugendliche bis 18 Jahre € 19,00 und ist gleich im 

Bus zu entrichten.

Anmeldungen werden persönlich bis spätestens 

Freitag, 28. April 2017 im Bürgerservice der Marktge-

meinde    Thal    oder    telefonisch  unter  der      Tel.-Nr.: 

(0316) 58 34 83 zu unseren Öffnungszeiten (Montag: 

07.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr sowie Mitt-

woch und Freitag: 07.30 bis 12.00 Uhr) entgegen ge-

nommen. Eine Anmeldung per E-Mail: gde@thal.stei-

ermark.at ist auch möglich.

Wir hoffen, dass Sie sehr zahlreich an unserem Ge-

meindeausflug teilnehmen werden und freuen uns 

schon auf einen schönen Tag mit Ihnen in der Südosts-

teiermark.

Gemeindeausflug

Wir dürfen Sie recht herzlich zu unserem Gemein-

deausflug zur Gsellmanns Weltmaschine, in die Vulca-

no Schinkenmanufaktur, zur Murecker Schiffsmühle 

und zum Röcksee am Samstag, den 6. Mai 2017 ein-

laden.

Zuerst besichtigen wir die Gsellmanns Weltmaschi-

ne, die vom oststeirischen Bauern Franz Gsellmann in 

einer Bauzeit von 23 Jahren und aus etwa 2000 ver-

schiedenen Bestandteilen erbaut wurde.

Anschließend führt uns die Reise weiter in die Vulca-

no Schinkenmanufaktur, wo uns eine Führung durch 

die Schinkenwelt Vulcano Ursprung mit einem Schin-

kenexperten und eine Verkostung von 5 Vulcano-Pro-

dukten inklusive einem Glas Wein vom Georgiberg 

oder einem Glas Saft erwartet.

Unser Weg führt uns weiter zur Murecker Schiffs-

mühle inmitten einer der schönsten Aulandschaften 

Österreichs, wo uns eine Besichtigung mit Führung 

der Murecker Schiffsmühle erwartet. Die Mühle wurde 

1997 nach originalem Vorbild wieder errichtet und ist 

die einzige schwimmende und funktionierende Mühle 

Mitteleuropas in traditioneller Bauweise.
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Lärmschutzverordnung

Da die Gartenarbeiten nun wieder im vollen Gang 

sind, möchten wir auf die Mähzeiten gemäß der Lärm-

schutzverordnung der Marktgemeinde Thal hinwei-

sen.

Lärmverursachende Garten- und Hausarbeiten sowie 

handwerkliche Arbeiten sind gestattet von:

Montag bis Freitag:

08.00 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 19.00 Uhr

Samstag:

08.00 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 18.00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen sind lärmverursachende 

Arbeiten verboten!

smoveyWALK am Thalersee

Am 24. April 2017 findet eine Stunde smoveyWalk mit 

Übungseinheiten (Gratis zum Kennenlernen) statt.

Treffpunkt: 18.00 Uhr, Parkplatz beim Rest. Thalersee

• Fettverbrennung ankurbeln

• Kreislauf in Schwung bringen

• Lymphsystem und Tiefenmuskulatur ankurbeln

• Nacken-, Schulter- und Rückenprobleme lindern

• Koordination beider Gehirnhälften

Für alle Altersgruppen geeignet! Leih-smoveys sind 

vorhanden. Bitte bei Frau Birgit Froschauer anmelden:

0676/66 72 408 oder brigit.fro@gmail.com

Auf euer Kommen freut sich smoveyCOACH 

Birgit Froschauer

Mähverordnung

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal hat am 

12.09.2012 die Mähverordnung beschlossen, welche 

wir Ihnen nochmals in Erinnerung rufen möchten:

Diese besagt, dass die Eigentümer oder sonstigen Nut-

zungsberechtigten von Grundstücken zur Vermeidung 

unzumutbarer Belästigungen der Nachbarschaft durch 

Schädlinge und Lästlinge, durch Unkrautvermehrung 

(Samenflug) sowie zur Wahrung des Ortsbildes ver-

pflichtet werden, in ihrem Eigentum oder ihrer Nut-

zung befindliche Grundstücke mindestens zweimal 

jährlich (spätestens bis zum 15. Juni und spätestens 

bis zum 31. August) zu mähen oder so zu pflegen, dass 

keine Verwilderung und keine unmäßige Vermehrung 

von Schädlingen, Lästlingen und Unkraut eintreten 

kann. 

Das Mähgut ist einer geordneten Beseitigung zuzufüh-

ren.

Die Nichtbefolgung stellt eine Verwaltungsübertre-

tung dar und ist mit einer Geldstrafe bis € 1.500,-- zu 

bestrafen.                                                                               


